
lich zur Verschwiegenheit über Berufsgeheimnisse verpflich-
tet und in vergleichbarem Maße an dessen Weisungen ge-
bunden. Auch hinsichtlich der Frage der Unabhängigkeit
bestünden bei objektiver Betrachtung keine wesentlichen Ab-
weichungen. Mit diesen Überlegungen sind die Weichen
dafür gestellt, dass der Verfasser nach einer sorgfältigen Ana-
lyse der gesetzlichen Verankerung des Berufsgeheimnisses
im schweizerischen Recht feststellt, dass die Verschwiegen-
heitspflichten und prozessuale Sonderrechte in zentralen Be-
reichen nicht nur auf freiberuflich tätige Rechtsanwälte, son-
dern auch auf Unternehmensjuristen und damit auf beide
„Gattungen“ des Anwaltsberufs anwendbar sein müssen.

II. Strafprozess

1 Michael Tsambikakis interessiert in seiner Studie „Straf-
prozessuale Zeugnisverweigerungsrechte aus beruflichen

Gründen“ die Frage, ob sog. Berufshelfer, d. h. Personen, die
einen anderen unterstützen, der aus beruflichen Gründen
berechtigt ist, das Zeugnis im Strafprozess zu verweigern,
im Strafprozess Rede und Antwort stehen müssen. Der diese
Frage regelnde § 53 a StPO sei, so Tsambikakis, zwar bereits
über ein halbes Jahrhundert alt, habe jedoch in Literatur und
Rechtsprechung lange Zeit ein Schattendasein geführt, so

dass eine für die betroffenen Personengruppen – etwa Mit-
arbeiter eines Rechtsanwalts – und für die Prozessbeteiligten
notwendige Rechtssicherheit bislang nicht gegeben sei. Auf
rund 160 Seiten entwickelt der Verfasser Abgrenzungskrite-
rien für den Begriff des Berufshelfers und erläutert die un-
terschiedlichsten verfahrensrechtlichen Probleme. Tsambika-
kis verdeutlicht, dass der Begriff des Gehilfen bisher nicht
hinreichend konturiert ist. Er arbeitet heraus, dies ist zentra-
ler Inhalt der Untersuchung, dass das Zeugnisverweigerungs-
recht des Berufshelfers keinen Beschränkungen durch die
Rechtsnatur des Verhältnisses zwischen Hauptgeheimnist-
räger und Gehilfen unterliegt, es also nicht darauf ankommen
kann, ob der Gehilfe im Rahmen einer selbstständigen oder
abhängigen Tätigkeit für den Geheimnisträger tätig wird.
Diese These begründet der Verfasser ausführlich mit teleolo-
gischen Erwägungen. Kürzere Betrachtungen zu Folgefragen
runden die Arbeit ab: Demnach sind Aussagen des Gehilfen
gegen oder ohne Weisung des Hauptgeheimnisträgers unver-
wertbar, zudem sind Gehilfen nach Auffassung von Tsambika-
kis über ein Zeugnisverweigerungsrecht zu belehren.

2 Die Arbeit „Die Verwirklichung des Rechts auf Wahlvertei-
digung“ von Stephan Schlegel ist zwar als Dissertation in

der Schweiz entstanden, aber aufgrund ihres Unter-
suchungsansatzes gleichwohl auch für deutsche Leser von
Interesse: Schlegel untersucht das Thema Wahlverteidigung
aus dem Blickwinkel der EMRK, des deutschen und des
Schweizerischen Rechts und behandelt alle drei Bezugs-

punkte seiner Analyse in etwa gleichrangig. Der erste Teil
der mehr als 400seitigen Studie untersucht die Entstehung
des Wahlverteidigungsverhältnisses und arbeitet zunächst
die rechtlichen Determinanten der am Verteidigungsverhält-
nis beteiligten Personen – den Verteidiger im Sinne der
EMRK, der dStPO und der schwStPO einerseits und die „an-
geklagte Person“ (EMRK), den Beschuldigten (dStPO) bzw.
die „beschuldigte Person“ (schwStPO) heraus und verdeut-
licht, dass es nach der Rspr. des EGMR auf die Kenntnis des
Betroffenen ankommt, die nach der dStPO ohne Bedeutung

ist. Ein zweites Kapitel des ersten Teils charakterisiert sodann
das Wahlverteidigungsverhältnis aus zivilrechtlicher Sicht,
wobei berufsrechtliche Bezüge wie das Problem der Vertre-
tung widerstreitender Interessen bzw. der Mehrfachverteidi-
gung bei der Frage der Nichtigkeit des Vertrages behandelt
werden (inzident werden hier auch Fragen des RDG auf-
geworfen). Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt dann
auf „Ausgewählten Spezialproblemen des Zeitraums der
Mandatsanbahnung“. Dieser fast 300seitige Hauptteil diffe-
renziert nach der Begründung des Verteidigungsverhältnis-
ses bei der ersten polizeilichen Vernehmung und der Anbah-
nung im Rahmen der Untersuchungshaft. Nach einer Skizze
der Anforderungen, die aus Art. 6 Abs. 1, 3 lit. c EMRK fol-
gen, erläutert Schlegel auf rund 60 Seiten sehr detailliert den
Zugang zum Verteidiger bei der ersten polizeilichen Verneh-
mung nach deutschem Recht. Die Darstellung dient auch
der Kontrastierung der überkommenen Rechtslage in der
Schweiz, die durch die Reform der schwStPO 2011 umgestal-
tet und den deutschen Gegebenheiten angenähert wurde.
Nach Klärung dieser Ausgangsfrage wendet sich der Verfas-
ser sodann der Verwertungsproblematik bei Verletzung des
Rechts auf einen Verteidiger zu. Auch hier bilden die Vor-
gaben des EGMR den Ausgangspunkt. Die Schilderung der
Rechtslage nach deutschem und Schweizer Recht zeigt viele
Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede auf. Mit
rund 100 Seiten fällt der zweite Teil des Kapitels zur Unter-
suchungshaft kürzer aus. Deutlich wird hier, dass das deut-
sche Recht ab Anordnung der Untersuchungshaft den freien
Verkehr mit dem Verteidiger intensiver schützt als das
schweizerische Recht, aber beide Lösungen den Vorgaben
des Art. 6 Abs. 3 lit. c EMRK entsprechen.
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